
  

 

Synopse 2. Beratung Beilage 1 zur Botschaft 24.56 
 (23.173) 
Beurkundungs- und Beglaubigungsgesetz (BeurG); Änderung; 2. Beratung 
 

Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 29. August 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 21. Februar 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

      Beurkundungs- und Beglau-
bigungsgesetz (BeurG) 

             

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 295.200 (Be-
urkundungs- und Beglaubi-
gungsgesetz [BeurG] vom 
30. August 2011) (Stand 1. Ja-
nuar 2013) wird wie folgt geän-
dert: 

   

§  5 
Anerkennung fremder öffentli-
cher Urkunden 

§  5 Abs. 1 (geändert)    

1 Öffentliche Urkunden, die 
eine zuständige schweizeri-
sche Urkundsperson aus-
serhalb des Kantons gültig er-
richtet hat, werden anerkannt. 
Ausgenommen sind Rechtsge-
schäfte über im Kanton gele-
gene Grundstücke. 

1 Öffentliche Urkunden, die […] 
in der Schweiz ausserhalb des 
Kantons gültig errichtet […] 
wurden, werden anerkannt. 
Ausgenommen sind Rechtsge-
schäfte über im Kanton gele-
gene Grundstücke. 

   

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/295.200/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 29. August 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 21. Februar 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  7 
Unvereinbarkeit 

§  7 Abs. 2 (geändert), Abs. 3    

2 Die Urkundsperson darf 
gleichzeitig den Anwaltsberuf 
ausüben, wenn sie im An-
waltsregister des Kantons ein-
getragen ist. 

2 Die Urkundsperson darf 
gleichzeitig den Anwaltsberuf 
ausüben, wenn sie im An-
waltsregister […] eines Kan-
tons eingetragen ist. 

   

3 Wenn ihre Unabhängigkeit 
gemäss § 22 gewährleistet ist, 
kann die Urkundsperson die 
Beurkundungstätigkeit im An-
stellungsverhältnis ausüben 
bei einer 

3 Wenn ihre Unabhängigkeit 
gemäss § 22 gewährleistet ist, 
kann die Urkundsperson die 
Beurkundungstätigkeit im An-
stellungsverhältnis ausüben 
bei einer 

   

a) aargauischen Urkundsper-
son oder einer entspre-
chenden Personengesell-
schaft, 

a) (geändert) aargauischen 
Urkundsperson […] , 

   

b) Kapitalgesellschaft, die 
von aargauischen Urkund-
spersonen oder im An-
waltsregister des Kantons 
eingetragenen Anwältin-
nen oder Anwälten be-
herrscht ist. Der Regie-
rungsrat regelt die Einzel-
heiten durch Verordnung. 

b) (geändert) […] Kapital- 
oder Personengesell-
schaft, die von aargaui-
schen Urkundspersonen 
oder im Anwaltsregister 
[…] eines Kantons einge-
tragenen Anwältinnen oder 
Anwälten beherrscht ist. 
Der Regierungsrat regelt 
die Einzelheiten durch Ver-
ordnung. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 29. August 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 21. Februar 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  8 
Berufliche Befähigung 

§  8 Abs. 2 §  8 Abs. 2   

2 Der ausserkantonale Fähig-
keitsausweis als Notarin oder 
Notar wird von der Notariats-
kommission anerkannt, wenn 

2 Der ausserkantonale Fähig-
keitsausweis als Notarin oder 
Notar wird von der Notariats-
kommission anerkannt, wenn 

2 Der ausserkantonale Fähig-
keitsausweis als Notarin oder 
Notar wird von der Notariats-
kommission anerkannt, wenn 

  

a) ihm gleichwertige Voraus-
setzungen für die Erteilung 
zugrunde liegen, 

a) (geändert) ihm gleichwer-
tige Voraussetzungen für 
die Erteilung zugrunde lie-
gen […] . 

a) (geltendes Recht beibe-
halten) ihm gleichwertige 
Voraussetzungen für die 
Erteilung zugrunde liegen, 

  

b) die Gesuchstellerin oder 
der Gesuchsteller die deut-
sche Sprache beherrscht, 

 b) (geändert) die Gesuch-
stellerin oder der Gesuch-
steller die deutsche Spra-
che beherrscht […] . 

  

c) der andere Kanton Gegen-
recht hält. 

c) Aufgehoben.    
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 29. August 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 21. Februar 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  10 
Notariatsprüfung 

§  10 Abs. 1    

1 Die Notariatsprüfungskom-
mission lässt Kandidatinnen 
und Kandidaten zur Notariats-
prüfung zu, die 

1 Die Notariatsprüfungskom-
mission lässt Kandidatinnen 
und Kandidaten zur Notariats-
prüfung zu, die 

   

b) über ein juristisches Mas-
terdiplom oder ein juristi-
sches Lizentiat einer 
schweizerischen Universi-
tät oder ein Masterdiplom 
einer schweizerischen 
Fachhochschule mit Fach-
richtung Notariat verfügen, 

b) (geändert) über ein juristi-
sches Masterdiplom oder 
ein juristisches Lizentiat ei-
ner schweizerischen Uni-
versität verfügen oder […] 
gemäss Art. 5 des Bundes-
gesetzes über die Freizü-
gigkeit der Anwältinnen 
und Anwälte (Anwaltsge-
setz, BGFA) vom 23. Juni 
2000 1) in einem kantona-
len Anwaltsregister einge-
tragen sind, 

   

§  16 
Register 

§  16 Abs. 1 (geändert)    

1 Die Notariatskommission 
führt ein Register der Urkunds- 
und Beglaubigungspersonen 
sowie der Notarinnen und No-
tare. 

1 Die Notariatskommission 
führt ein Register der Urkunds- 
und Beglaubigungspersonen 
[…] . 

   

 
1) SR 935.61 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/935.61/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 29. August 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 21. Februar 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  25 
Ausstand im Allgemeinen 

§  25 Abs. 1 (geändert) §  25 Abs. 1 (geltendes 
Recht beibehalten), 
Abs. 1bis (neu) 

  

1 Die Urkundsperson muss die 
Beurkundung ablehnen, wenn 
an der Beurkundung beteiligt 
oder unmittelbar interessiert 
sind: 

1 Die Urkundsperson muss die 
Beurkundung insbesondere 
ablehnen, wenn an der Beur-
kundung beteiligt oder unmit-
telbar interessiert sind: 

1 Die Urkundsperson muss die 
Beurkundung ablehnen, wenn 
an der Beurkundung beteiligt 
oder unmittelbar interessiert 
sind: 

  

a) sie selbst als Urkundspar-
tei oder Nebenperson, 

a) (geändert) sie selbst […] ,    

 abis) (neu) eine Hilfsperson der 
Urkundsperson ohne eine 
im Zeitpunkt der Beurkun-
dung vorliegende Spezial-
vollmacht, 

abis) (geändert) eine Hilfsper-
son der Urkundsperson 
ohne eine im Zeitpunkt der 
Beurkundung vorliegende 
[…] Vollmacht mit konkre-
ten Instruktionen, 

  

  1bis Die Urkundsperson muss 
die Beurkundung ablehnen, 
wenn sie aus anderen Grün-
den in der Sache befangen 
sein könnte. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 29. August 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 21. Februar 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  37 
Aufbewahrung 

§  37 Abs. 2, Abs. 3bis (neu)    

2 Folgende Akten sind wäh-
rend mindestens 30 Jahren 
aufzubewahren: 

2 Folgende Akten sind wäh-
rend mindestens 30 Jahren 
aufzubewahren: 

   

a) Ein Exemplar, eine Kopie 
oder eine Abschrift der öf-
fentlichen Urkunden, die 
nicht dauernd bei einer Be-
hörde oder einer Amts-
stelle bleiben, 

a) (geändert) Ein Exemplar 
[…]  oder eine […] beglau-
bigte Kopie der öffentli-
chen Urkunden, die nicht 
dauernd bei einer Behörde 
oder einer Amtsstelle blei-
ben, 

   

 abis) (neu) Ein Exemplar 
der öffentlichen Urkunden, 
die als elektronische Aus-
fertigung nicht dauernd bei 
einer Behörde oder einer 
Amtsstelle bleiben, 

   

 3bis Die Aufbewahrung elektro-
nischer Originale öffentlicher 
Urkunden erfolgt nach den 
bundesrechtlichen Vorschrif-
ten. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 29. August 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 21. Februar 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  38 
Ablieferung oder Übergabe der 
Akten 

§  38 Abs. 3 (neu)    

 3 Endet die Beurkundungsbe-
fugnis durch den Tod der Ur-
kundsperson, sind die Erben 
der Urkundsperson verpflich-
tet, deren Akten der Notariats-
kommission herauszugeben. 
Die Aussonderung durch die 
Notariatskommission, eines ih-
rer Mitglieder oder eine von ihr 
bestimmte Person erfolgt kos-
tenpflichtig zulasten des Nach-
lasses. 

   

§  39 
Disziplinarmassnahmen 

§  39 Abs. 5 (neu)    

 5 Besteht ein öffentliches Inte-
resse, ist das Aussprechen ei-
ner Disziplinarmassnahme 
auch nach dem Ende der Be-
urkundungs- oder Beglaubi-
gungsbefugnis möglich. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 29. August 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 21. Februar 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  40 
Verjährung 

§  40 Abs. 1 (aufgehoben), 
Abs. 2 (aufgehoben), 
Abs. 3 (geändert) 

   

1 Die disziplinarische Verfol-
gung der Urkunds- oder Be-
glaubigungsperson verjährt ein 
Jahr, nachdem die Notariats-
kommission vom beanstande-
ten Vorfall Kenntnis erhalten 
hat. 

1 Aufgehoben.    

2 Die Frist wird durch jede Un-
tersuchungs- oder Prozess-
handlung über den beanstan-
deten Vorfall unterbrochen. 

2 Aufgehoben.    

3 Die disziplinarische Verfol-
gung verjährt in jedem Fall 
zehn Jahre nach dem bean-
standeten Vorfall. 

3 Die disziplinarische Verfol-
gung […] der Urkunds- oder 
Beglaubigungsperson verjährt 
zehn Jahre nach dem bean-
standeten Vorfall. 

   

§  48 
Kopien 

§  48 Abs. 2 (geändert), 
Abs. 3 (neu) 
Ausfertigungen und Ko-
pien (Überschrift geändert) 

   

2 Die Urkundsperson kann von 
einer selbst errichteten öffentli-
chen Urkunde elektronisch be-
glaubigte Kopien herstellen. 

2 Die Urkundsperson kann von 
[…] öffentlichen […] Urkunden 
elektronisch beglaubigte Ko-
pien herstellen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 29. August 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 21. Februar 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 3 Die Urkundsperson kann von 
selbst errichteten öffentlichen 
Urkunden elektronische Aus-
fertigungen herstellen. 

   

§  49 
Änderungen und Korrekturen 

§  49 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 1bis (neu), Abs. 2 (auf-
gehoben), Abs. 3 (geändert) 

   

1 Inhaltliche Änderungen der 
Urkunde sind nur während der 
Beurkundung und nur mit un-
terschriftlicher Zustimmung al-
ler Urkundsparteien und mit 
Bescheinigung der Urkunds-
person zulässig. 

1 Inhaltliche Änderungen der 
Urkunde sind nur während der 
Beurkundung […] zulässig. 

   

 1bis Inhaltliche Änderungen 
nach der Beurkundung sind 
mittels Nachbeurkundung vor-
zunehmen. 

   

2 Auf der Urkunde darf nicht 
radiert werden. 

2 Aufgehoben.    

3 Der Regierungsrat regelt das 
Verfahren und das Vorgehen 
bei Korrekturen formeller Art 
durch Verordnung. 

3 Der Regierungsrat regelt das 
Verfahren bei inhaltlichen Än-
derungen gemäss den Absät-
zen 1 und […] 1bis sowie bei 
Korrekturen formeller Art durch 
Verordnung. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 29. August 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 21. Februar 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  53 
Versammlungsbeschlüsse 

§  53 Abs. 4 (neu)    

 4 Erfolgt eine virtuelle General-
versammlung, muss sich die 
Urkundsperson bei der Teil-
nahme an derselben sowie bei 
der nachträglichen Unterzeich-
nung und Beurkundung des 
Protokolls im Kanton Aargau 
befinden. 

   

§  55 
Form der Rechtsgeschäfte von 
Todes wegen 

§  55 Abs. 2 (geändert)    

2 Für die Folgen einer mangel-
haften Beurkundung gelten die 
Bestimmungen dieses Geset-
zes. 

2  […] Die Ausstandsgründe 
sowie die Folgen einer man-
gelhaften Beurkundung […] 
richten sich nach dem kanto-
nalen Recht. 

   

§  62 
Übersetzung 

§  62 Abs. 4 (geändert)    
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 29. August 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 21. Februar 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

4 Die Übersetzerin oder der 
Übersetzer erklärt unterschrift-
lich, den ursprünglichen Text 
nach bestem Wissen und Ge-
wissen übersetzt zu haben. 
Die Urkunds- oder Beglaubi-
gungsperson bescheinigt die 
Erklärung und die ihr glaubhaft 
gemachte fachliche Qualifika-
tion der Übersetzerin oder des 
Übersetzers. 

4 Die Übersetzerin oder der 
Übersetzer erklärt unterschrift-
lich, […] dass die Übersetzung 
richtig ist. Die Urkunds- oder 
Beglaubigungsperson beschei-
nigt die Erklärung und die ihr 
glaubhaft gemachte fachliche 
Qualifikation der Übersetzerin 
oder des Übersetzers. 

   

§  64 
b) Beizug einer Übersetzerin 
oder eines Übersetzers 

§  64 Abs. 2 (geändert), 
Abs. 3 (geändert) 

   

2 Die Übersetzerin oder der 
Übersetzer muss bei der Beur-
kundung anwesend sein. Sie 
oder er erklärt unterschriftlich 
auf der Urkunde, deren Inhalt 
nach bestem Wissen und Ge-
wissen übersetzt zu haben. 

2  […] Eine Übersetzerin oder 
[…] ein Übersetzer muss bei 
der Beurkundung anwesend 
sein. Sie oder er erklärt unter-
schriftlich auf der Urkunde, […] 
dass sie oder er alle Äusse-
rungen der Urkundsperson 
und der Urkundsparteien nach 
bestem Wissen und Gewissen 
übersetzt […] hat und die 
schriftliche Übersetzung der 
Urkunde richtig ist. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 29. August 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 21. Februar 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

3 Die Urkundsperson beschei-
nigt die ihr glaubhaft gemachte 
fachliche Qualifikation der 
Übersetzerin oder des Über-
setzers. Sie bescheinigt ferner, 
dass die Übersetzerin oder der 
Übersetzer bei der Beurkun-
dung anwesend gewesen ist 
und dass diese oder dieser er-
klärt hat, den Inhalt der Ur-
kunde nach bestem Wissen 
und Gewissen übersetzt zu 
haben. 

3 Die Urkundsperson beschei-
nigt die ihr glaubhaft gemachte 
fachliche Qualifikation der 
Übersetzerin oder des Über-
setzers. Sie bescheinigt ferner, 
dass […] eine Übersetzerin 
oder […] ein Übersetzer bei 
der Beurkundung anwesend 
gewesen ist und dass diese 
oder dieser erklärt hat, […] 
dass sie oder er alle Äusse-
rungen der […] Urkundsperson 
und der Urkundsparteien nach 
bestem Wissen und Gewissen 
übersetzt […] hat und die 
schriftliche Übersetzung der 
Urkunde richtig ist. 

   

§  75 
Inspektionen 

 §  75 Abs. 1 (geändert)   

1 Die Notariatskommission 
kann in den Büroräumlichkei-
ten der Urkundsperson auf An-
zeige hin oder von Amtes we-
gen jederzeit, auch ohne Vo-
ranmeldung, überprüfen die 

 1 Die Notariatskommission 
kann […] auf Anzeige hin oder 
von Amtes wegen jederzeit, 
auch ohne Voranmeldung, […] 
in den Büroräumlichkeiten der 
Urkundsperson oder gestützt 
auf die Kopien von einverlang-
ten Unterlagen der Urkunds-
person, Folgendes überprüfen: 
Aufzählung unverändert. 

  

§  79 
Zusammensetzung, Wahl und 
Beschlussfähigkeit 

§  79 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert) 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 29. August 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 21. Februar 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

1 Die Notariatsprüfungskom-
mission setzt sich aus fünf Mit-
gliedern und zwei Ersatzmit-
gliedern zusammen, die fach-
lich geeignet sind und nicht 
der Notariatskommission an-
gehören. Mindestens ein Mit-
glied muss eine Urkundsper-
son sein. Ein weiteres Mitglied 
vertritt das zuständige Depar-
tement. 

1 Die Notariatsprüfungskom-
mission setzt sich aus fünf Mit-
gliedern und […] fünf Ersatz-
mitgliedern zusammen, die 
fachlich geeignet sind und 
nicht der Notariatskommission 
angehören. Mindestens ein 
Mitglied muss eine Urkunds-
person sein […] . 

   

2 Mitglieder und Ersatzmitglie-
der werden von der Notariats-
kommission auf eine Amts-
dauer von vier Jahren gewählt. 
Die Notariatskommission be-
stimmt das Präsidium und des-
sen Stellvertretung. 

2 Mitglieder und Ersatzmitglie-
der werden von der Notariats-
kommission auf eine Amts-
dauer von vier Jahren gewählt. 
Die Notariatskommission be-
stimmt das Präsidium […] . 

   

 II.    

      Keine Fremdänderungen.                   

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung unter Ziff. I. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 29. August 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 21. Februar 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


